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Antrag 
der Fraktion der DP 

betr. Hergabe zweckgebundener Bundesmittel ohne die 
Verpflichtung zur gleichzeitigen Aufbringung von 
Landesmitteln 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zweckgebundene Bundesmittel, wie sie für die Erfüllung des Küsten-
planes, zur Beseitigung der wirtschaftlichen Notlage der Zonengrenz-
gebiete, zur Beseitigung von Hochwasser- und Unwetterschäden und 
zur Beseitigung von Viehseuchen zur Verfügung gestellt werden, 
sind vom Bund den Küstenländern und Zonengrenzländern Schles-
wig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Hessen, Bayern 
ohne Bindung an das gleichzeitige Aufbringen von Landesmitteln 
zur Verfügung zu stellen. Diese Bundesmittel sind gegenseitig 
deckungsfähig. Es ist sicherzustellen, daß bei Neubewilligungen die 
Ausgabe von Bundesmitteln an die Küstenländer und Zonengrenz-
länder nicht an die Voraussetzung gebunden werden darf, daß das 
Land die von ihm aufzubringenden Mittel im Rahmen der Einzel-
programme in der Zwischenzeit nachgeleistet hat. 
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